
1  Abweichungen aufgrund von unterschiedlichen Zimmergrößen möglich!
2  Wird jährlich gemäß des Verbrauches abgerechnet. Alle Betriebskosten werden gemäß Mietvertrag berechnet und gelten zunächst als 
   Abschlagszahlung. Eine endgültige Berechnung erfolgt nach Jahresabschluss.

Wir sind Ihnen gerne behilflich 
   - sprechen Sie uns an!

1 Pflegegrad 1 2 3 4 5

Pflegesachleistung pro Person 125,00 € 761,00 € 1.432,00 € 1.778,00 € 2.200,00 €
Die Pflegekosten werden von der Pflegekasse übernommen!

2 Betreuung alle Pflegegrade

Betreuungspauschale (pro Person) 2.100,00 €

3 Unterkunft / Haushaltsgeld alle Pflegegrade

Nutzungsentgelt Zimmer inkl. Bad
5,81 € pro m2 (Beispielgröße 25 m2) 1

145,25 €

Nutzungsentgelt anteilige Gemein-
schaftsflächen 5,81 € pro m2 (19,38 m2)

112,60 €

Abschlag Wasser 2 23,00 €

Abschlag Heizkosten 2 82,00 €

Abschlag Betriebskosten 2 110,00 €

Pauschale für die Nutzung der  
Gemeinschaftsräume

29,91 €

optional: Gebühr für zusätzlichen 
Hausnotruf (nicht in Summe enthalten)

19,40 €

Satellitenanschlussgebühr 9,50 €

Haushaltsgeld (pro Person) 250,00 €

Summe Unterkunft / Haushaltsgeld 762,26 €

Eigenanteil pro Monat (1 Person) 2.862,26 €

Hinweis zum Wohngruppenzuschlag gemäß § 38a SGB XI:
Jeder Mieter der Seniorenwohngemeinschaft hat bei seiner Pflegekasse einen Antrag auf Wohngruppenzu-
schlag in Höhe von 214 € pro Monat zu stellen. Der Wohngruppenzuschlag wird direkt an Sie selbst ausge-
zahlt und muss von Ihnen an die Stift Schötmar gGmbH weitergeleitet werden.
Es besteht eine Vergütungsvereinbarung mit dem Kreis Lippe. Darüber können im Bedarfsfall die 
Betreuungspauschale, die Miete und die Mietnebenkosten übernommen werden.

SeniorenwohngemeinschaftenSeniorenwohngemeinschaften

PREISÜBERSICHT

Gültig ab 01.01.2024

Uferstraße 22-24

MÖGLICHE SERVICELEISTUNGEN

Einzelleistungen (haustechnische Leistungen) 4,20 € je angefangene 5 Minuten


